
Zeitschrift: Collage : Zeitschrift für Raumentwicklung = périodique du
développement territorial = periodico di sviluppo territoriale

Herausgeber: Fédération suisse des urbanistes = Fachverband Schweizer
Raumplaner

Band: - (2018)

Heft: 2

Artikel: Boden : alles was recht ist

Autor: Leuzinger, Henri

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-957000

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-957000
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Boden - alles was recht ist HENRI LEUZINGER

Redaktion COLLAGE

Die Raumplanung vergibt im öffentlichen Interesse
Nutzungsrechte am Boden. Sie richtet sich dabei nach
anerkannten Zielen und Grundsätzen der Gesellschaft.
Ausgeklügelte und hoch differenzierte Verfahren sollen

eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten. Es ist
durchaus möglich, dass dies da und dort gelingt. Allerdings

mehren sich die Zeichen, dass es mit der konkreten
Umsetzung der Raumplanungsziele in Zukunft schwierig
werden könnte. Das geltende Recht sichert den Eigentümern

des Bodens, auf dem sich die Entwicklung abspielt,
weitreichende Verfügungsgewalt. Die Bereitschaft der
Grundeigentümer, ordnende oder lenkende Bestimmungen
der Planungen hinzunehmen, nimmt ab, wenn sie mit
Nutzungseinschränkungen verbunden sind. Solche gelten als
schwere Eingriffe in das verfassungsmässige Recht und
sind daher verpönt.

Der knappe Boden verspricht bei anhaltender Nachfrage ständig

steigende Preise - Land und Liegenschaften verwandeln
sich über ihren ursprünglichen Nutzungszweck hinaus zu

begehrten Anlageobjekten. Die Nebeneffekte eines dergestalt
boomenden Immobilienmarktes akzentuieren sich in Mieten

oder Kaufpreisen, die für weite Teile der Bevölkerung
unerreichbar sind. Mittlerweile steigt auch der Druck auf das
Landwirtschaftsland. Die Raumplanung tut sich schwer, auf diese
direkten und indirekten Folgen ihrer Nutzungzuweisungen
adäquat zu reagieren. Es gibt auch Haltungen, die besagen,
die so entstandenen Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung

seien nicht ihr anzulasten, sondern wären anderweitig

zu regeln, beispielsweise durch Besteuerung der Erträge
aus dem Grundeigentum. Wie schwierig es ist, einschlägige
Massnahmen einzuführen, zeigt das Seilziehen um die

Mehrwertabschöpfung, die das Raumplanungsgesetz bereits 1980
forderte, die aber erst heute langsam umgesetzt wird.

Mit anderen Worten: Die Raumplanung vermochte sich nie

wirklich aus der Zwangsjacke des Grundeigentums zu befreien.
Das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern zeigt sich überall,
wo das Bodenrecht Vorrang hat. Dazu kommt, dass die

Sozialpflichtigkeit des privaten Grundeigentums nahezu völlig aus
der Debatte verschwunden ist. Früher wurde Land, ähnlich wie

Wasser, als Gemeingut verstanden. Die Siedlungs- und

Wirtschaftsentwicklung erfolgte auf verliehenen Nutzungsrechten.
In den Ländern des Nahen Ostens beispielsweise basierte der
Reichtum der Nomaden im wesentlichen auf den Weide- und

Wasserrechten. Eine nationalstaatliche Territorialität existierte
ebenso wenig, wie privates Grundeigentum. Dies änderte sich

allerdings, als die Kolonialmächte England und Frankreich den

vorderasiatischen Raum im frühen 20. Jahrhundert grundle¬

gend neu ordneten und dem bisherigen Nutzungssystem neue

Rechtsprinzipien überstülpten, die ihnen den Zugriff auf die

Bodenschätze sicherten.
In der Reihe «Kritische Geografie» hat Gerhard Senft unter

dem Titel «Land und Freiheit» einen Überblick zum
Diskurs über das Eigentum von Grund und Boden in der Moderne

herausgegeben. In vergleichsweise kurzen, anspruchsvollen

Beiträgen beleuchten die verschiedenen Autorinnen und

Autoren einschlägige Aspekte der Bodenrechtsproblematik.
Der Bogen der Themen ist sehr weit gespannt, ebenso die Fülle

der regionalen Entwicklungen in der alten und neuen Welt,
die erörtert werden. Bei den Lösungsvorschlägen stehen die

grossen Veränderungen in Ländern Südamerikas, Afrikas und

Asiens im Vordergrund, wo durch das «land grabbing» -
grossflächige Landkäufe privater Agrar-Investoren - die bisherigen
Landnutzungssysteme transformiert werden, zu Lasten der oft
übervorteilten und wenig gebildeten Landbevölkerung.

Ernüchterung stellt sich am Ende ein, wenn es um

Vorschläge zur aktuellen Situation in unseren Breitengraden geht:
«Die Liste der bodenpolitischen Missstände ist lang. Wirklich

taugliche Blaupausen sind über die Ländergrenzen hinweg
kaum auszumachen.» [S.190, op.cit.j Stichworte wie «aktive

Bodenpolitik des Gemeinwesens», «Unterstützung gemeinnütziger

Wohnbauträger», «Flächennutzungsabgaben» sind
hinlänglich bekannt, sie zielen indessen auf die Minderung
unerwünschter Nebeneffekte des bevorzugten Grundeigentums,
nicht auf die Bodenrechtsproblematik selbst. So bleibt es halt
abermals beim hinlänglich bekannten Versuch, den Pelz zu

waschen, ohne ihn nass zu machen.
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